
Deutschland ist eines der reichsten Län-
der der Welt, zugleich aber auch eines der
kinderärmsten. Unsere Bemühungen um
Reichtum sind also falsch definiert. Die
Entwicklung von Gesellschaft und Staat
mit hohen Standards der Technik, der
Ökonomie, der Kultur hängt davon ab,
dass junge Menschen diese Errungen-
schaften aufnehmen und weiterentwi-
ckeln und dass sie dabei Lebensbedin-
gungen vorfinden, die auch ihnen eine
Entfaltung von Familienkultur erlauben.

Dieser Gegenwartsbefund von Kinder-
armut und Wirtschaftsreichtum lässt ver-
muten, dass der Staat sein Recht und sei-
nen Reichtum einsetzt, um die Rahmen-
bedingungen für die Familien so zu ge-
stalten, dass der Wille zum Kind und die
Bereitschaft zu dessen Erziehung auch
tatsächlich verwirklicht werden können.
Staat und Gesellschaft sichern ihre Zu-
kunft in einer freiheitsfähigen Jugend.

Kein Wandel der Werte
Gegenwärtig allerdings scheint sich eine
gegenläufige Entwicklung der Zukunfts-
vergessenheit und Selbstaufgabe anzu-
bahnen. Wenn wir einen Trend zu immer
weniger Geburten, einer sich verringern-
den Leistungsfähigkeit unserer Kinder,
weniger Eheschließungen und wachsen-
den Scheidungsraten beobachten, gibt
diese Entwicklung nicht Anlass zur
Gegenwehr, sondern führt zu der norma-
tiven Todsünde, einen Trend zum Werte-
wandel zu erklären. Die Fehlentwicklung
wird mit einem entsprechenden Wandel
der Werte gleichgesetzt, damit der Maß-

stab für richtig oder falsch, für gut oder
schlecht aufgegeben wird und sich so eine
kritische Würdigung unserer Gegenwart,
ihrer Ursachen und der Verantwortlichen
erübrigt.

Diese Gleichsetzung von Fehlentwick-
lung und Wertewandel ist genauso tö-
richt wie etwa die Behauptung, wegen
der täglichen Verkehrstoten in Deutsch-
land sei der Schutz des Lebens als ein
Grundsatzwert unserer Verfassung auf-
gegeben worden. Wenn Werte verletzt
werden, müssen die Anstrengungen zur
Beachtung der Werte gesteigert, nicht
aber die Werte infrage gestellt werden.
Der Wertewandel bemisst sich nicht al-
lein nach einem faktischen Verhalten der
Menschen, sondern wird in der Regel
durch eine Änderung der Verfassung
vollzogen, die gesteigerte Anforderun-
gen an eine Vergewisserung über die
gegenwärtigen Werte, ihre demokrati-
sche Legitimation und ihre Abänderbar-
keit im Rahmen universaler Menschen-
rechte voraussetzt.

Im Übrigen fehlt der These, der Wert
von Ehe und Familie sei gegenwärtig in
Deutschland nicht mehr anerkannt, die
tatsächliche Grundlage. Empirische Erhe-
bungen und persönliche Erfahrungen
lehren, dass die jungen Menschen sich vor
allem ein Kind wünschen, die älteren ein
Enkelkind.

Elterliche Leistung
Der freiheitliche Staat gibt seine Zukunft
in die Hand der Familie. Die Entschei-
dung zum Kind und die Erziehung des
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Kindes liegen in der Verantwortung der
Eltern. Die elterliche Erziehung gewähr-
leistet, dass die Kinder hinreichend
Selbstbewusstsein, Urteilskraft und Dis-
ziplin entwickeln, um in einer freiheit-
lichen Ordnung leben zu können, aber
auch hinreichend Bürgerstolz und Ge-
meinsinn mitbringen, um als Bürger den
demokratischen Staat mitzutragen. Die
freiheitliche Verfassung ist darauf ange-
legt, dass die Eltern ihren Kindern in mit-
menschlicher Begegnung und Naturer-
fahrung, im Zugang zu Kunst, Wissen-
schaft und Religion, in der Vermittlung
von ökonomischem und technischem
Grundwissen eine gefestigte Lebenssicht
und einen orientierenden Lebenssinn er-
schließen.

Der auf eine freiheitsfähige Jugend an-
gewiesene Rechtsstaat baut somit auf die
im Menschen angelegte Bereitschaft,
Ehen zu gründen, sich Kinder zu wün-
schen und diese in der Geborgenheit fa-
miliärer Zuwendung zu erziehen.

Das Grundgesetz stellt deshalb die Le-
bensgemeinschaft von Ehe und Familie
unter den „besonderen Schutz der staat-
lichen Ordnung“ (Artikel 6 Absatz 1 des
Grundgesetzes). Dieser Schutzauftrag
verpflichtet den Staat, in seiner Rechts-
ordnung das Institut der Ehe und Familie
bereitzustellen, diese Personengemein-
schaften als Keimzellen jeder staatlichen
Gemeinschaft zu achten und zu schützen
und die Ehe und Familie durch geeignete
Maßnahmen zu fördern sowie vor Beein-
trächtigungen und Belastungen zu be-
wahren. Dabei ist Ehe die frei vereinbarte,
durch die Rechtsgemeinschaft anerkann-
te, auf Dauer angelegte Verbindung von
Mann und Frau zur umfassenden Le-
bensgemeinschaft. Sie begründet eine
gleichberechtigte Partnerschaft, gegensei-
tige staatsfreie Privatheit und eine grund-
sätzlich auf Lebenszeit angelegte persön-
liche Verbundenheit. Die Ehe ist als Le-
bensgemeinschaft von Mann und Frau
die, wie das Bundesverfassungsgericht
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sagt, „alleinige Grundlage einer vollstän-
digen Familiengemeinschaft“ und „Vo-
raussetzung für die bestmögliche körper-
liche, geistige und seelische Entwicklung
von Kindern“.

Die Verfassung ist also auf das Rechts-
institut der Ehe als Gemeinschaft von
Mann und Frau angelegt, um die jungen
Menschen in die Gemeinschaft einer po-
tenziellen Elternschaft zu führen und so
die eigene Zukunft zu sichern. Wenn nun-
mehr durch das Lebenspartnerschaftsge-
setz eine andere rechtliche Institution, aus
der keine Kinder hervorgehen, der Ehe
deutlich angenähert wird, ist das Rechts-
institut der Ehe und damit die Zukunft
von Gesellschaft und Staat gefährdet. Die
Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richtes und die beigefügten Sondervoten
haben bewusst gemacht, dass wir um die-
ses Verfassungsfundament unserer ge-
meinsamen Zukunft ringen müssen, dass
der Verfassungsstaat gänzlich zukunfts-
vergessen zu werden droht und deshalb
eine Rückbesinnung auf seine erprobten
und bewährten Institutionen braucht.

Bedrohte Freiheit
Die verfassungsrechtliche Freiheit von
Ehe und Familie enthält ein Angebot, das
der Freiheitsberechtigte annehmen oder
ausschlagen darf, dessen Annahme der
freiheitliche Staat aber erhofft und erwar-
tet. Diese Verfassungsvoraussetzung baut
auf eine gediegene Grundlage, den Willen
der Menschen zur Lebens- und Familien-
gemeinschaft der Familie. Dieser vorge-
fundene Wille soll nach dem Schutzauf-
trag des Grundgesetzes gefestigt, geför-
dert und gegen Eingriffe abgeschirmt wer-
den. Dieser Auftrag ist allerdings gegen-
wärtig teilweise unerfüllt geblieben und
auch verletzt worden. Das Grundgesetz
bietet den jungen Menschen gleichzeitig
Freiheit zur Familie (Artikel 6 des Grund-
gesetzes) und Freiheit zum Beruf (Artikel
12 des Grundgesetzes) an. Tatsächlich
aber werden die jungen Menschen – in tra-

ditioneller, verfassungsrechtlich nicht
veranlasster Differenzierung insbeson-
dere die jungen Frauen – oft vor die
schroffe Alternative gestellt, sich entwe-
der für die Berufstätigkeit oder das Kind
zu entscheiden. Diese faktische Alternati-
vität bedroht die Offenheit und Freiheit
zur Familie.

Die familienfeindliche Struktur der
gegenwärtigen Berufs- und Wirtschafts-
ordnung hat ihren Grund in der Tren-
nung von Erwerbsort und Familienort –
von Arbeitsplatz und Familienwohnung
– sowie in der rechtlichen Herabstufung
der Familientätigkeit zu einer wirtschaft-
lich unerheblichen Leistung. Während
die Eltern sich früher in landwirtschaft-
lichen und gewerblichen Betrieben
gleichzeitig der Erziehung und dem Er-
werb gewidmet haben, die erziehende
Mutter damit auch die in der Arbeit lie-
genden Möglichkeiten der Begegnung,
der Anerkennung und der Einkommens-
erzielung wahrgenommen hat, wird der
wirtschaftliche Wert der Erziehungsleis-
tung heute nur noch beruflichen Erzie-
hern zuerkannt, die in Schule, Kindergar-
ten oder therapeutischer Anstalt tätig
sind. Die familiäre Erziehung bleibt in der
Privatheit des Familienlebens und der ei-
genen Wohnung und scheint deshalb von
vornherein nicht entgeltwürdige Leis-
tung, sondern Konsum, nicht Quelle für
Einkommen, Wohlstand und Sicherheit,
sondern Aufwand für die persönliche Le-
bensführung.

Herabwürdigung der 
Familientätigkeit
Bei dieser Trennung von Erwerbstätigkeit
und Familientätigkeit hat die familiäre
Erziehung nur noch den wirtschaftlichen
Wert, dass die Eltern bei Krankheit, Ar-
beitslosigkeit, Alter und Notfällen einen
Unterhaltsanspruch gegen ihre Kinder
gewinnen, also durch ihre Kinder soziale
Sicherheit erfahren. Auch dieser wirt-
schaftliche Wert der Erziehungsleistung
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ist aber im Generationenvertrag der öf-
fentlichen Sozialversicherung kollekti-
viert, von der familiären Erziehungsleis-
tung gelöst und sogar gegenüber der Bei-
tragsleistung als geringerwertiger Beitrag
im Generationenvertrag herabgewürdigt
worden. Dadurch wird die sozialstaatli-
che Errungenschaft der öffentlichen Sozi-
alversicherung, die auch den Kinderlosen
wirtschaftliche Sicherheit im Krisenfall
bietet, zu einem rechtsstaatlichen Skan-
dalon: Die alleinigen Träger dieses Gene-
rationenvertrages, die Eltern und in erster
Linie die Mütter, sind in diesem „Ver-
trag“ nicht oder kaum aus eigenem Recht
beteiligt. Hier fordert der Verfassungs-
auftrag des Familienschutzes und der
Gleichberechtigung von Mann und Frau
strukturelle Veränderungen.

Wenn das Familienrecht den Unter-
haltsanspruch der Eltern gegen die Kin-
der weiterhin anerkennt, das Sozialversi-
cherungsrecht die Kinder jedoch vorran-
gig verpflichtet, die Erwerbstätigen und
nicht die Erziehenden zu finanzieren, so
verkehrt sich der verfassungsrechtliche
Gedanke der familiären Unterhaltsge-
meinschaft in sein Gegenteil: Im alltäg-
lichen Normalfall muss das Ehepaar mit
Kindern zur Erfüllung des Erziehungs-
auftrags auf die Erwerbstätigkeit eines
Elternteils, damit auf dessen Einkommen
und Rentenanspruch verzichten, hat da-
für aber die Aufwendungen für Kinder zu
tragen, während ein Paar ohne Kinder
über zwei Einkommen, zwei Renten-
ansprüche und deren Kumulation im
Hinterbliebenenfall verfügt. Der Staat or-
ganisiert die sozialstaatliche Errungen-
schaft einer Sicherung in Alter und Krise
für alle – auch die kinderlosen – Erwerbs-
tätigen, zwingt aber die Kinder, die eige-
nen Eltern, die ihnen Erziehungsleistung
und Erziehungsaufwand zugewandt ha-
ben, leer ausgehen zu lassen.

Deshalb hat das Bundesverfassungs-
gericht im Urteil zu den „Trümmer-
frauen“ festgestellt, die gesetzgeberische

Entscheidung, „dass die Kindererzie-
hung als Privatsache, die Alterssicherung
dagegen als gesellschaftliche Aufgabe
gilt“, benachteilige die Familie, ohne dass
es dafür „angesichts der Förderungs-
pflicht aus Art. 6 Abs. 1 GG einen zurei-
chenden Grund gebe“. Der Gesetzgeber
hat „jedenfalls sicherzustellen, dass sich
mit jedem Reformschritt die Benachteili-
gung der Familie tatsächlich verringert“.
Ausgangspunkt für eine familienge-
rechte Ausgestaltung des Systems der
Sozialversicherung ist die Gleichwertig-
keit von Erziehungsleistung und Er-
werbsleistung: Zwar kann der Beitrag
zur Aufrechterhaltung der Sozialversi-
cherung, der in Form der Kindererzie-
hung geleistet wird, im Unterschied zu
den monetären Beiträgen der Erwerbstä-
tigen nicht sogleich in Form von Renten-
zahlungen an die ältere Generation aus-
geschüttet werden. Die materielle Gleich-
wertigkeit von Kindererziehung und mo-
netärer Beitragsleistung liegt jedoch in
der gleichen Arbeitsleistung, dem glei-
chen Konsumverzicht und dem gleichen
Angewiesensein auf Sicherheit und Be-
darfsdeckung. Kindererziehung und mo-
netäre Beitragsleistung sind deshalb als
Grundlagen der öffentlichen Sozialversi-
cherung gleichwertig und müssen zu
gleichwertigen Leistungen führen. Diese
Sicht des Generationenvertrages vermei-
det den gegenwärtigen Wirklichkeitsver-
lust, der die Existenz der nachfolgenden
Generation unterstellt, ohne sie aber als
Bedingung der Versicherungsleistungen
zu berücksichtigen.

Im Steuerrecht berücksichtigen
Außerdem sind die Erwerbsgemeinschaft
der Ehe und die Unterhaltsgemeinschaft
der Familie im Steuerrecht sachgerecht zu
berücksichtigen. 

Im Einkommensteuerrecht nimmt der
Staat am individuellen Einkommen des
Einzelnen teil, das dieser persönlich er-
zielt hat. Erwerben jedoch Menschen in
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einer Erwerbsgemeinschaft, etwa einer
OHG, einer KG oder einer GmbH, ge-
meinsames Einkommen, so dürfen die
Beteiligten dieses Einkommen für Zwe-
cke der Individualbesteuerung aufteilen,
damit die Progressionsbelastung min-
dern und die personenbezogenen Ab-
zugsbeträge geltend machen. Diese für
jede Erwerbsgemeinschaft geltende Regel
muss insbesondere für die Erwerbsge-
meinschaft gelten, an der dem Staat um
seiner Zukunft willen besonders gelegen
ist, für die Ehe. Wenn das Einkommen-
steuergesetz diese Aufteilung im Ehegat-
tensplitting ermöglicht, ist die Regelung
notwendiger Bestandteil des Besteue-
rungssystems, nicht eine Subvention. Das
Ehegattensplitting muss deshalb um der
Belastungsgleichheit willen beibehalten
werden. Auch die kinderlosen Ehen sind
Erwerbsgemeinschaften und als solche zu
besteuern. Wenn rechtspolitische Pläne
das Ehegattensplitting den kinderlosen
Ehen vorenthalten wollen, würden sie bei
jungen Ehen die Privatheit der Entschei-
dung zum Kind berühren, kinderwillige,
aber dennoch kinderlose Ehen verletzen,
schließlich auch den Eltern das Splitting
versagen, deren erwachsene Kinder die
Hausgemeinschaft mit den Eltern bereits
verlassen haben und die steuerlich des-
halb als „kinderlos“ gelten. Diesen Eltern
und Großeltern das Splittingverfahren zu
versagen wäre schlechthin zynisch.

Die Eltern schulden ihren unterhalts-
berechtigten Kindern einen angemesse-
nen Unterhalt, den sie üblicherweise aus
ihrem Einkommen finanzieren. Sie kön-
nen insoweit nicht über ihr Einkommen –
auch nicht zum Zweck der Steuerzahlung
– verfügen. Der Steuergesetzgeber darf
deshalb die den Kindern gehörenden
Teile des Elterneinkommens nicht besteu-
ern. Dieses ist dem Grunde nach aner-
kannt, der Höhe nach aber noch nicht an-
nähernd gewährleistet. Der gegenwärtige
Kinderfreibetrag in Höhe von 3648 Euro
pro Kind/Jahr genügt den Eltern nicht

annähernd, um den Sachbedarf des Kin-
des zu decken, ihm den Zugang zu
Fremdsprachen und modernen Kommu-
nikationstechniken zu öffnen, ihm eine
Freizeitgestaltung in Vereinen und auf
Reisen zu erschließen. Auch hier wird der
Gesetzgeber die Schwerpunkte seiner bis-
herigen Reformen überprüfen und die
Defizite zu Lasten der Familie ausglei-
chen müssen. Dies gilt umso mehr, als
durch die Einführung und Erhöhung der
Ökosteuer die tatsächliche Belastung der
Familien mit Steuern im Vergleich zu an-
deren Personengruppen deutlich gestie-
gen ist.

Beitrag zum Zusammenhalt 
des Staates
Hat der Staat den rechtlichen Rahmen für
die Freiheit zu Ehe und Familie gesichert
und störende Einwirkungen auf die fami-
liäre Gemeinschaft abgewehrt, so genügt
er dem Schutzauftrag des Artikels 6 des
Grundgesetzes nur, wenn er darüber hi-
naus die Familie auch festigt und fördert.
Es gehört zu den traditionellen Einsichten
der allgemeinen Lehren vom Staat, dass
die individuelle Vernunftfähigkeit sich
unter dem Einfluss von bestimmten „In-
stitutionen der Sittlichkeit“ entfaltet, de-
ren erste die Familie ist (Hegel). Der Zu-
sammenhalt des Staates wird zerstört,
wenn die Sicherungsfunktion der Familie
entbehrlich erscheint: Ohne Familie gibt
es keine wirksame Erziehung, ohne Erzie-
hung keine Persönlichkeit, ohne Persön-
lichkeit keine Freiheit (Montesquieu).
Auch das Grundgesetz geht davon aus,
dass das Kind anfangs in Distanz zum
Staat, im Umfeld und unter Aufsicht der
sich ihm lebenslang zuwendenden Eltern,
im Rahmen von deren Mitverantwort-
lichkeit zu einem Staatsbürger heran-
wächst, der die ihm angebotenen Freihei-
ten umfassend wahrnehmen kann und
der als Teil des Staatsvolkes zum Garan-
ten für den Bestand der Verfassungsord-
nung werden soll. Deshalb stellt die Ver-
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fassung die Familie unter den besonderen
Schutz der staatlichen Ordnung.

Diese Mitverantwortlichkeit des Staa-
tes verwirklicht sich insbesondere in der
Rechtsstellung, welche die Berufs- und
Wirtschaftsordnung den Eltern zuweist.
Der Anspruch jeder Mutter auf den Schutz
und die Fürsorge der Gemeinschaft (Arti-
kel 6 Absatz 4 des Grundgesetzes) ver-
pflichtet – so sagt es das Bundesverfas-
sungsgericht – den Gesetzgeber, „Grund-
lagen dafür zu schaffen, dass Familien-
tätigkeit und Erwerbstätigkeit aufein-
ander abgestimmt werden können und 
die Wahrnehmung der familiären Erzie-
hungsaufgabe nicht zu beruflichen Nach-
teilen führt“. „Dazu zählen auch rechtli-
che und tatsächliche Maßnahmen, die ein
Nebeneinander von Erziehungs- und 
Erwerbstätigkeit für beide Elternteile
ebenso wie eine Rückkehr in eine Berufs-
tätigkeit und einen beruflichen Aufstieg
auch nach Zeiten der Kindererziehung er-
möglichen.“ Sodann hat der Gesetzgeber
nicht nur im Bereich des Arbeitsrechtes,
sondern auch in anderen Bereichen des
Privatrechtes „Regelungen mit besonde-
rer Rücksicht auf Familien mit Kindern zu
erwägen“. Dies gilt insbesondere für das
Mietrecht, das Kreditvertragsrecht und
die Erhaltung eines Studienplatzes.

Die Familie, die tägliche Begegnung
zwischen Eltern und Kind, ist zunächst Be-
dingung für die Entfaltung der Persön-
lichkeiten von Eltern und Kind. Selbst-
verständlich gibt es für den Freiheitsbe-
rechtigten gute Gründe, sich gegen ein
Kind zu entscheiden, und nicht selten ist
dem Menschen auch die tatsächliche
Chance zum Kind nicht gegeben. Wer sich
aber allein des Berufes wegen gegen ein
Kind entscheidet, sollte sorgfältig beden-
ken, ob er damit nicht seiner Biografie ei-
nen weniger glücklichen Verlauf gegeben
hat. Vor allem wird die Gleichberechti-
gung von Frauen und Männern nicht da-
durch verwirklicht werden können, dass
das Kind im Wirtschafts- und Rechtsleben

verschwiegen oder ausgeblendet bleibt.
Ebenso wird die Freiheitschance des Kin-
des wesentlich gemindert, wenn die Le-
bensstrukturen auf den allein Erziehen-
den ausgerichtet werden. Gleichberechti-
gung ohne oder gegen das Kind muss
misslingen. Das vaterlose und auch das ge-
schwisterlose Kind verliert oft auch ein
Stück Chancengleichheit.

Vielfalt der Freiheitsansätze
Vielfalt der Familien bedeutet Vielfalt der
Freiheitsansätze. Deshalb ist es für die
Freiheitsstruktur eines Staates erheblich,
ob die Kinder in Familien oder aber in
staatlichen oder staatlich bestimmten
Einrichtungen erzogen werden. Viele
Freiheitsfelder – der Religion, der Kunst,
der Wissenschaft, des Sportes, der Tech-
nik – werden den Kindern durch ihre 
Eltern erschlossen. Daneben ist die fami-
liäre Erziehung der Kinder aber auch 
unverzichtbare Bedingung unseres Wirt-
schaftssystems. Die Kosten für einen
kommunalen Krippenplatz und erst
recht für einen betreuenden Heimplatz
eines heranwachsenden Jugendlichen be-
tragen teilweise mehrere Tausend Euro
im Monat. Würden nunmehr alle Eltern
ihr Kind in diese staatliche Obhut geben,
würde damit auch das herkömmliche so-
ziale Finanzierungssystem zusammen-
brechen. Vor diesem Hintergrund muss
heute insbesondere erwogen werden,
den Familien ähnliche wirtschaftliche
Gestaltungsmöglichkeiten wie den Kin-
derlosen anzubieten, sie also nicht mehr
(und dies allein aufgrund der Wahrneh-
mung einer unverzichtbaren Verfas-
sungserwartung) ökonomisch zu benach-
teiligen. Ein deutlich erhöhtes Kinder-
geld oder ein Erziehungsgehalt könnte
Eltern und Familien eine arbeitsteilige Er-
werbs- und Familientätigkeit ermög-
lichen, der Familientätigkeit in einer Ge-
sellschaft (in der Honor und Honorar
nahe beieinander liegen) Anerkennung
zusprechen, im eheinternen Wechsel von
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Erwerbs- und Erziehungstätigkeit eine
dank der Erziehungserfahrung verbrei-
terte Berufsqualifikation für beide Eltern-
teile erlauben, damit Rückkehr und Auf-
stieg in die Erwerbsberufe nach Ab-
schluss der Erziehungstätigkeit erleich-
tern, zudem das Wohnangebot kindge-
recht umgestalten, Freizeit- und Erho-
lungsmöglichkeiten wieder auf die Fami-
lie ausrichten. Die Mitverantwortung
von Familie und Staat für das Kind äu-
ßert sich nicht nur im elterlichen und
schulischen Erziehungsauftrag, sondern
insbesondere in der rechtlichen und fi-
nanziellen Verantwortlichkeit von Staat
und Gesellschaft für ihre gemeinsame
Zukunft. Das Verfassungsrecht ist hier
Anstoß, der Gesetzgeber als Erstinterpret
des Artikel 6 des Grundgesetzes Gestal-
ter dieser Entwicklung.

Bedingung der Freiheitlichkeit
Die verfassungsrechtlich gewährleistete
Freiheit meint grundsätzlich die Freiheit
vom Staat. Da der Mensch aber mit der
Geburt und später bei Krankheit, Armut,
Enttäuschung, Vereinzelung bis zur Al-
tersgebrechlichkeit hilfsbedürftig ist,
braucht er Zuwendung, Erziehung, Bei-
stand und Unterhalt. Die Institution, die
diese Gemeinschaft gegenseitiger Verant-
wortlichkeit und Lebenshilfe begründet,
ist die Ehe und Familie. Sie festigt ent-
sprechend der auf Dialog angelegten Na-
tur des Menschen Zusammengehörigkeit
und Zusammenhalt, gedanklichen Aus-
tausch und wechselseitige Förderung,
bietet Lebenshilfe, die der Einzelne emp-
fängt und die von grundlegender Bedeu-
tung für die Fähigkeit zur Freiheit und für
die Ordnung des Gemeinschaftslebens
ist.

Freiheit vom Staat baut also auf enge
Bindung unter den Freiheitsberechtigten.
Die Wahrnehmung verantwortlicher El-
ternschaft erübrigt die staatliche Lebens-
begleitung des Kindes. Familiärer Unter-
halt erspart öffentliche Sozialhilfe. Pri-

vate Pflege ersetzt die Dienstleistungen
von Seniorenheim und Krankenhaus
durch persönliche Zuwendung. Der per-
sönliche Dialog macht eine psychologi-
sche und therapeutische Beratung über-
flüssig. Die eheliche und familiäre Le-
bensgemeinschaft wirkt bei Orientie-
rungsarmut und drohender Rechtsverlet-
zung ausgleichend und Frieden stiftend,
schützt damit vor polizeilichen und ge-
richtlichen Eingriffen. Der altersgebrech-
liche Mensch wird sich nicht auf seine Ak-
tien und seine Geldscheine stützen kön-
nen, sondern durch die Hand von Ehe-
partner und Kind Hilfe erfahren. Gäbe es
die Ehen und Familien nicht, könnte der
Rechtsstaat seine Freiheitlichkeit nicht be-
wahren, der Sozialstaat würde seine Leis-
tungskraft überfordern.

Ehe und Familie sind somit Bedingun-
gen der Freiheitlichkeit. Da der Staat nur
Freiheitsrechte anbieten und günstige
Rahmenbedingungen für die Annahme
dieses Angebotes schaffen kann, die Be-
reitschaft der Menschen für die Annahme
insbesondere der kulturellen Freiheiten
aber von ihrer Erziehung abhängt, muss
der Staat gerade in der Gegenwart den Er-
ziehungsauftrag der Familien entschie-
den stützen und stärken. Jede Generation
kann nur die Kultur entfalten, deren Wur-
zeln in vorausgehenden Generationen ge-
legt sind. Will sie nicht jeweils das Auto
neu erfinden, sondern sich auf dem über-
kommenen Kenntnisstand weiterentwi-
ckeln, so muss insbesondere auch die kul-
turelle Grundlage von Staat und Recht in
der Generationenfolge kontinuierlich er-
neuert werden. Dazu bieten die Familien
diejenige Lebensgemeinschaft, in der el-
terliche Gewohnheit jugendlichem Er-
neuerungsdrang begegnet, erprobte
Werte auf unbekümmerten Freiheits-
willen treffen, die Gebundenheit in Kul-
tur und Gemeinschaft sich der nächsten
Generation öffnet. Die Familie ist Auftrag
und Bewährungsprobe zukünftiger Poli-
tik.

Paul Kirchhof
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